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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen 

der Speck Pumpen Systemtechnik GmbH 
Regensburger Ring 6-8, 91154 Roth 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Besteller“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

1.2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder 
bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die 
AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Bestellers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm 
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige 
künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

1.3. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Besteller im 
Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich 
widersprechen. 

1.4. Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungs-
vereinbarungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AVB. 
Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der Internationalen Handelskammer in Paris 
(ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestellers in Bezug auf den Vertrag (z.B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. 
Schriftlichkeit in Sinne dieser AVB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) 
ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt. 

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in 
diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 
ausdrücklich in textlicher Form als verbindlich bezeichnet haben. Annahmeerklärungen des 
Bestellers werden, sofern sie als Angebot nach § 145 BGB zu qualifizieren sind, erst durch 
unsere textliche Auftragsbestätigung verbindlich.  

2.2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten 
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nicht zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere 
Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich 
zurückzugeben.  

2.3. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind 
branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet wurden. 

3. Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung 

3.1. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 3 Monaten kündbar. 

3.2. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und 
unbefristete Verträge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, 
so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 

3.3. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die 
vom Partner für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge 
(Zielmenge) zugrunde. 

4. Vertraulichkeit 

4.1. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) 
und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten 
Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und 
Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als 
vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. 

4.2. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und 
endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. 

4.3. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder 
die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung 
verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt 
werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim 
zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden. 

5. Muster und Fertigungsmittel 

5.1. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, 
Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware 
gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß 
ersetzt werden müssen. Sie sind mit der Übersendung des Ausfallmusters, oder, wenn ein 
solches nicht verlangt wurde, mit einer Frist von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. 

5.2. Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das Risiko einer 
Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden für den Zeitraum der kalkulierten 
Standzeit von uns getragen. Die Kosten für verlangte Werkzeugänderungen sowie für die 
Erneuerung gehen zu Lasten des Bestellers. 

5.3. Setzt der Besteller während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die 
Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen 
Herstellungskosten zu seinen Lasten. 
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5.4. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Besteller sie bezahlt hat, mindestens bis zur 
Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Besteller berechtigt, die 
Fertigungsmittel heraus zu verlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine 
einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Besteller seinen vertraglichen 
Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist. Außerdem ist das in diesem Werkzeug 
verkörperte technische Wissen des Herstellers zusätzlich zu den vollen Werkzeugkosten 
angemessen zu vergüten. 

5.5. Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich bis drei Jahre nach der letzten Lieferung 
an unseren Besteller. Danach fordern wir unseren Besteller schriftlich auf, sich innerhalb von 
6 Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn 
innerhalb dieser 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben 
wird. 

5.6. Abnehmerbezogene Fertigungsmittel dürfen von uns nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Bestellers für Zulieferungen an Dritte verwendet werden. 
 
6. Preise 

6.1. Die Preise gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, „ab Werk“, ausschließlich 
Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Besteller. 

6.2. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

6.3. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise. 

7. Zahlungsbedingungen 

7.1. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit 
berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 
entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

7.2. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch 
verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Teil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung 
für ihn nutzlos ist. 

7.3. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von mindestens 9 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu 
verlangen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
vor. 

7.4. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die Erfüllung 
unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der ausstehenden Zahlungen einstellen. 

7.5. Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber angenommen. 
Wechsel werden nicht angenommen. 

7.6. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die Leistung 
verweigern und dem Besteller eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug 
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gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Bestellers 
oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz zu verlangen. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen 
über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

7.7. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.  

8. Lieferung und Lieferverzug 

8.1. Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich und annähernd. Die Lieferfrist beginnt im 
Zweifel mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch uns. Die Einhaltung der Lieferfrist 
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen voraus, den 
rechtzeitigen Erhalt aller etwa erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Freigaben 
sowie die Erfüllung sämtlicher Vertragspflichten des Bestellers, insbesondere hinsichtlich 
vereinbarter Zahlungsbedingungen. Sind diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
wird die Lieferzeit angemessen verlängert. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu 
vertreten haben.  

8.2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend für die Einhaltung 
des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft 
durch uns. 

8.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung 
gestellt. 

8.4. Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu einem Umfang von 10 % der 
Bestellung sind zulässig. Ihrem Umfang entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis. 

8.5. In Fällen höherer Gewalt und bei allen Ereignissen, die außerhalb unserer Einflusssphäre 
liegen, wie z.B. Naturkatastrophen, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik und Aussperrung, 
behördliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, unvorhergesehene Hindernisse bei Herstellung 
oder Lieferungen – bei uns oder unseren Unterlieferanten – gilt die Lieferzeit als angemessen 
verlängert. Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände 
baldmöglichst mitteilen.  

8.6. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur dann 
zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist. Der Besteller ist 
verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 
der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht. 

8.7. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die 
Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers 
werden wir unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei 
nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa 
aufgrund höherer Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
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8.8. Die Rechte des Bestellers und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem 
Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 
Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

9. Versand und Gefahrübergang, Annahmeverzug 

9.1. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich ab Werk zu übernehmen, 
wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen 
und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu 
bestimmen. 

9.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen 
gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der 
Annahme ist. 

9.3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so sind 
wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen 
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 0,5% des Kaufpreises der jeweiligen Bestellung pro Kalenderwoche bis maximal 
insgesamt 5% beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 
Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 
behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

10.2. Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, 
solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig 
nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit 
übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware zu sichern. Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

10.3. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach 
erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die 
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Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; 
wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt 
vorzubehalten.  

10.4. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Besteller 
gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der 
Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 

10.5. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für 
uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen 
verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden 
unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, 
so überträgt der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. 
Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung 
oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
Vorbehaltsware. 

10.6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns 
abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich 
unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt 
auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. 

10.7. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 
Prozent, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet. 

11. Gewährleistung 

11.1. Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

11.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Beschaffenheit und die 
vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene 
Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten auch alle 
Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind 
oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Ein Mangel kann nur vorliegen, 
wenn die Ware negativ von der vereinbarten Beschaffenheit (und somit den subjektiven 
Anforderungen i.S.d. § 434 Abs. 2 BGB) abweicht. Nur soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt 
oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. 
unseres Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der 
Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Die von uns gefertigte Ware wird nur 
stichprobenartig geprüft ist. Eine vollständige Kontrolle der zu liefernden Ware bedarf der 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.  
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11.3. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine 
Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies 
ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung ergibt. Für öffentliche Äußerungen des 
Herstellers und sonstiger Dritter übernehmen wir insoweit keine Haftung. 

11.4. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung entstehen, leisten wir ebenso wenig Gewähr wie für die Folgen 
unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 

11.5. Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Dabei hat er die 
Lieferung unverzüglich, spätestens aber eine Woche nach Empfang, auf eventuelle Mängel zu 
untersuchen und uns dann Mitteilung zu geben, wenn solche festgestellt sind. Bei Baustoffen 
und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine 
Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der 
Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns 
hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel 
innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht 
bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen 
Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation 
bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 
Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen 
insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und 
Einbaukosten"). 

Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB).  

11.6. Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Sollte eine der beiden oder beide Arten 
dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu 
verweigern. Wir können ferner, solange der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht, 
die Nacherfüllung verweigern.  

11.7. Erfolgt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht innerhalb einer – unter 
Berücksichtigung unserer Liefermöglichkeiten – angemessenen Frist oder schlägt die 
Nacherfüllung und/oder Ersatzlieferung fehl, so kann der Besteller die Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.  

11.8. Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben und insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache auf unser 
Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat 
der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder 
Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation 
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einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet 
waren; Ansprüche des Bestellers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und 
Einbaukosten") bleiben unberührt. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort 
verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware.  

11.9. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und 
Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen 
AVB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Besteller die aus dem 
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn 
der Besteller wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

11.10. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen 
und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 
derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 
benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine 
entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

11.11. Wenn eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der 
Besteller nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

11.12. Ansprüche des Bestellers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf 
(§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte. 
Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 
BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender §§ 12 und 13. 

12. Sonstige Haftung 

12.1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

12.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall 
ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

12.3 Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten 
sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen 
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Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche 
des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

12.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

13. Exportkontrolle 

13.1 Der Besteller verpflichtet sich zur Einhaltung der anwendbaren lokalen, europäischen 
sowie US amerikanischen Exportkontrollvorschriften, insbesondere der Einhaltung der 
Länderembargos, Sanktionslisten, Dual-Use Vorschriften sowie der Vorschriften betreffend die 
kritische Endverwendung. Der Besteller informiert uns unverzüglich schriftlich, falls nach 
Vertragsschluss Verdachtsfälle hinsichtlich etwaiger Exportkontrollverstöße bestehen.  

13.2 Der Besteller verpflichtet sich sicherzustellen, dass sämtliche Ausfuhrvorgänge gemäß 
den anwendbaren zollrechtlichen und exportkontrollrechtlichen Vorschriften durchgeführt 
werden.  

13.3 Der Besteller versichert und steht dafür ein, dass seine Kunden/Geschäftspartner nach 
den anwendbaren Sanktionsregelungen überprüft wurden und die von uns erworbene Ware 
nicht nach Russland direkt/indirekt exportiert, geliefert oder verkauft wird.  

13.4 Bei Verletzung der Pflichten gemäß vorstehenden Ziffern 12.1 bis 12.3 durch den 
Besteller, verpflichtet sich der Besteller, uns auf erstes Anfordern von sämtlichen Bußgeldern 
oder sonstigen finanziellen Nachteilen freizustellen bzw. bereits entrichtete Bußgelder an uns 
zu erstatten oder sonstige finanziellen Nachteile vollumfänglich zu unseren Gunsten 
auszugleichen. 

13.5 Im Falle von Verstößen gegen das Exportkontrollrecht ist die jeweils andere (nicht 
verstoßende) Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten / zu kündigen oder die 
verbleibenden Teilleistungen zu stornieren. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen die 
verstoßende Partei bleiben unberührt. 

14. Verjährung 

14.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

14.2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen 
Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere 
gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung. 

14.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 
BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
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14.4 Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung des Rücktrittsrechts sind 
ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. Der Besteller kann aber die 
Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts oder der 
Minderung hierzu berechtigt sein würde; im Falle des Rücktrittsausschlusses und einer 
nachfolgenden Zahlungsverweigerung sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

15.1. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.  

15.2. Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, so ist ausschließlicher Gerichtsstand bei allen sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Entsprechendes 
gilt, wenn der Besteller Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen 
auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AVB bzw. einer 
vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt.  

15.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen 
Warenkauf. 

 

 


